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(57) Hauptanspruch: Hybrider Antriebsstrang für ein Kraft-
fahrzeug, mit
- einer Verbrennungskraftmaschine (1) mit frei ansteuerba-
rer Ventiltrieb-Verstellung,
- einer mit der Verbrennungskraftmaschine (1) fest gekop-
pelten elektrischen Maschine (2),
- einem mit der elektrischen Maschine fest gekoppelten au-
tomatisierten, lastschaltbaren Getriebe (3),
- mehreren Nebenaggregaten (9,10,14) und
- einer Steuereinheit (11) zur Einleitung und Steuerung des
dekomprimierenden und des komprimierenden Betriebes
der Verbrennungskraftmaschine (1), wobei
- die Steuereinheit (11) die elektrische Maschine (2) der-
art ansteuert, dass die Versorgung der Nebenaggregate (9,
10,14) während des dekomprimierenden Betriebes der Ver-
brennungskraftmaschine (1) durch die elektrische Maschine
(2) erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen hybriden Antriebs-
strang für ein Kraftfahrzeug.

Stand der Technik

[0002] Aus der EP 1 115 591 B1 ist bereits ein
Antriebssystem für Kraftfahrzeuge bekannt, das mit
einer Verbrennungskraftmaschine als Hauptantrieb,
einer Fahrkupplung, einem Fahrzeuggetriebe, min-
destens einer Antriebsachse im Hauptantriebsstrang,
einem Nebenantriebsstrang und Nebenaggregaten,
die im Nebenantriebsstrang angeordnet sein können,
versehen ist. Der Nebenantriebsstrang ist mit dem
Hauptantriebsstrang koppelbar. Weiterhin weist das
bekannte Antriebssystem eine als Starter-Generator
arbeitende elektrische Maschine auf. Der Nebenan-
triebsstrang enthält einen eigenen Nebenaggregate-
antrieb, der mit dem Starter-Generator koppelbar ist.
Weiterhin sind der Nebenaggregateantrieb und der
Starter-Generator sowohl einzeln als auch gemein-
sam mit oder ohne den Hauptantrieb zum Antrieb des
Kraftfahrzeugs über ein Zwischengetriebe mit der An-
triebsachse des Kraftfahrzeugs koppelbar. Zwischen
der Verbrennungskraftmaschine und dem Zwischen-
getriebe ist eine Hilfskupplung vorgesehen. Zwischen
dem Nebenaggregateantrieb und dem Starter-Gene-
rator befindet sich eine Schaltkupplung.

[0003] Hybride Antriebstränge in der Kraftfahrzeug-
technik zeichnen sich durch eine Integration elek-
trischer Maschinen in den konventionellen Antriebs-
strang aus. Der konventionelle Antriebsstrang eines
Kraftfahrzeugs wird dominiert von Verbrennungs-
kraftmaschinen und Getrieben in manueller oder au-
tomatischer Bauweise. Ferner zeichnen sich die-
se Antriebsstränge dadurch aus, dass die Verbren-
nungskraftmaschine nur ein einziges Mal im soge-
nannten Ur- oder Erststart gestartet wird und wäh-
rend des Betriebes nicht mehr abgeschaltet wird. Es
ist daher zwingend notwendig, die laufende Verbren-
nungskraftmaschine bei Fahrzeugstillstand und ein-
gelegtem Gang vom übrigen Antriebsstrang mittels
trennender Maschinenelemente wie beispielsweise
Kupplungen oder Wandlern zu entkoppeln.

[0004] Die hybriden Antriebsstränge erweitern die
konventionellen Antriebsstränge um weitere Fahr-
funktionen wie reines elektrisches Fahren, Rekupe-
ration, hybrides Fahren, usw.. Die bekannten Kon-
zepte eines Parallel-Hybrides verwenden trennen-
de Maschinenelemente, um komfortabel die laufen-
de Verbrennungskraftmaschine beispielsweise bei
Start-Stopp in der Stopp-Phase abzuschalten und in
der Start- bzw. Anfahr-Phase wieder starten zu kön-
nen.

[0005] Aus der EP 1 186 753 A2 ist ein Steuersystem
für ein Hybridfahrzeug bekannt, welches eine Ver-

brennungskraftmaschine, einen elektrischen Ener-
giespeicher, einen ersten Generator/Motor, der wahl-
weise als Startermotor für die Verbrennungskraftma-
schine oder als Generator arbeitet, einen zweiten
Generator/Motor, der wahlweise als Hilfsmotor oder
als Generator arbeitet, und einen Ventilsteuerungs-
mechanismus aufweist. Weiterhin ist eine Steuerein-
heit vorgesehen, die verschiedene Betriebsarten des
Fahrzeugs steuert. Dazu gehören ein Stillstandsbe-
trieb und ein low speed running-Betrieb, wobei jeweils
die Verbrennungskraftmaschine gestoppt wird, und
Betriebsarten, bei denen die Verbrennungskraftma-
schine gestartet wird. Die Verbrennungskraftmaschi-
ne ist über eine Kupplung mit dem zweiten Genera-
tor/Motor verbunden.

[0006] Aus der EP 0 904 971 B1 ist ein Regelsys-
tem zum Regeln eines Hybridfahrzeugs bekannt. Die-
ses weist einen Verbrennungsmotor auf, der eine An-
triebswelle dreht. Weiterhin ist eine Saugluft-Kontroll-
vorrichtung vorgesehen, die die Saugluftmenge kon-
trolliert, die dem Verbrennungsmotor zugeführt wird.
Ferner enthält das bekannte Hybridfahrzeug ein Ab-
gasrückführ-Kontrollventil, das die Rückführung von
Abgasen aus dem Abgassystem des Motors zum Ein-
lasssystem des Motors kontrolliert, sowie einen Ka-
talysator und einen Elektromotor, der im Regenerie-
rungsmodus kinetische Energie der Antriebswelle in
elektrische Energie umwandelt. Weiterhin ist eine An-
triebsregelschaltung vorgesehen, die den Elektromo-
tor regelt, sowie eine Speichervorrichtung für elek-
trische Energie. Eine Kontrollvorrichtung betreibt die
Saugluft-Kontrollvorrichtung derart, dass die Saug-
luftmenge geringer wird, und das Abgasrückführkon-
trollventil in einer Öffnungsrichtung betrieben wird,
wenn der Elektromotor im Regenerierungsmodus ar-
beit, während das Hybridfahrzeug abbremst.

[0007] Aus der DE 199 53 856 C2 sind eine Ven-
tilsteuervorrichtung und ein Ventilsteuerverfahren für
ein Fahrzeugtriebwerk bekannt. Dabei erfolgt ein Um-
schalten von Öffnungs-/Schließzeiten eines Einlass-
ventils eines Triebwerks eines Hybrid-Elektrofahr-
zeugs, wobei das Fahrzeug wahlweise das Trieb-
werk oder einen Elektromotor zum Erzeugen einer
Antriebskraft verwendet. Das Triebwerk umfasst eine
Verbrennungsstopp-Vorrichtung zum Stoppen einer
Verbrennung des Triebwerks beim Vorliegen einer
vorbestimmten Fahrzeugfahrbedingung. Die Steuer-
vorrichtung umfasst eine Stelleinrichtung, welche die
Öffnungs-/Schließzeiten des Einlassventils gemäß
einem Eingangssignal ändert, und einen Mikropro-
zessor, welcher derart programmiert ist, dass er be-
stimmt, ob eine Triebwerkverbrennung gestoppt ist
oder nicht, und das Signal derart steuert, dass die Öff-
nungs/Schließzeiten des Einlassventils bei gestopp-
ter Triebwerkverbrennung gegenüber einem Fall, bei
welchem eine Verbrennung nicht gestoppt ist, verzö-
gert werden.
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[0008] Aus der EP 0 819 561 A2 ist ein Fahrzeug-
Steuersystem bekannt. Dieses enthält eine Verbren-
nungskraftmaschine, die über ein Dämpfungsele-
ment mit einer Ausgangswelle verbunden ist, ei-
nen Motor, der eine rotierende Welle hat, die me-
chanisch an die Ausgangswelle angeschlossen ist,
Kompressionsverhältnis-Variierungsmittel zur Verän-
derung des effektiven Kompressionsverhältnisses
der Verbrennungskraftmaschine, Steuerstatus-De-
tektionsmittel zur Detektion des Steuerstatus der
Verbrennungskraftmaschine, Motorsteuermittel zur
Steuerung und Kontrolle des genannten Motors als
Antwort auf ein vorbestimmtes Steuererfordernis, um
die Verbrennungskraftmaschine anzutreiben, wenn
die Benzinzufuhr gestoppt ist, und Kompressionsver-
hältnis-Regulierungsmittel, die dann, wenn der de-
tektierte Steuerstatus der Verbrennungskraftmaschi-
ne in einem vorbestimmten Bereich ist, die Kom-
pressionsverhältnis-Regulierungsmittel variieren, um
das effektive Kommpressionsverhältnis der Verbren-
nungskraftmaschine im Steuerstatus im genannten
Bereich kleiner zu machen als das Kompressionsver-
hältnis im Steuerstatus außerhalb des genannten Be-
reiches.

[0009] Aus der WO 02/49868 A1 der Anmelderin
ist ein Verfahren zum Betrieb eines in einem Kraft-
fahrzeug eingebauten Verbrennungsmotors bekannt.
Der Verbrennungsmotor ist mit gesteuerten Ein- und
Auslassventilen versehen und mit einer einen elek-
trischen Energiespeicher ladenden elektrischen Ma-
schine fest gekoppelt. Im Schub- oder Bremsbetrieb
des Verbrennungsmotors wird zur Gewinnung von
Rekuperationsleistung der elektrischen Maschine die
Schlepp- oder Bremsleistung des Verbrennungsmo-
tors durch Eingriff in die Ventilsteuerung derart ge-
regelt, dass ein für den Fahrer des Kraftfahrzeugs
gewohntes Brems- oder Verzögerungsverhalten des
Kraftfahrzeugs erreicht wird.

[0010] Aus der DE 196 32 074 C2 sind ein Ver-
fahren zum Betrieb eines mit einem Starter-Genera-
tor kupplungslos gekoppelten ventilgesteuerten Ver-
brennungsmotors und ein ventilgesteuerter Verbren-
nungsmotor zur Durchführung dieses Verfahrens be-
kannt. Dabei werden vor dem Starten die Ventile über
einen Ventil-Stellantrieb von einer Steuereinheit der-
art verstellt, dass der Verbrennungsmotor praktisch
kompressionslos ist. Der Starter-Generator arbeitet
im Motorbetrieb und beschleunigt die Kurbelwelle
des Verbrennungsmotors auf eine vorgegebene Min-
destdrehzahl. Nach Erreichen dieser Mindestdreh-
zahl werden die Zylinder des Verbrennungsmotors
im Sinne eines weiterführenden Verbrennungsmo-
tor-Betriebes gezündet. Der Starter-Generator unter-
stützt den Zündvorgang aufgrund seiner zuvor im Mo-
torbetrieb gespeicherten Schwungenergie und wird
nach dem Zünden des Verbrennungsmotors aus sei-
nem Motorbetrieb abgeschaltet.

[0011] Aus der DE 199 31 963 A1 ist ein Antriebs-
strang für ein KFZ bekannt, wobei eine elektrische
Maschine mit der Kurbelwelle des Verbrennungsmo-
tors fest gekoppelt ist und ausschließlich als Anlasser
und nicht als Antrieb fungiert. Beim Fahrbetrieb wird
die elektrische Maschine als Generator für die Ver-
sorgung elektrischer Nebenaggregate verwendet.

Vorteile der Erfindung

[0012] Demgegenüber weist ein hybrider Antriebs-
strang mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkma-
len den Vorteil auf, dass er ohne Verwendung zusätz-
licher Kupplungen und deren Ansteuereinheiten aus-
kommt. Weiterhin bedarf es keines Nebenantriebs-
stranges, um bei einem Hybridfahrzeug bei ausge-
schalteter Verbrennungskraftmaschine Nebenaggre-
gate bzw. Komfort-, Versorgungs- und Sicherheits-
systeme betreiben zu können. Nebenaggregate im
Sinne der Erfindung sind beispielsweise die Serv-
opumpe für eine Lenkkraftunterstützung, der Kom-
pressor einer Klimaanlage, eine Wasserpumpe und
eine Unterdruckpumpe für eine Bremskraftunterstüt-
zung. Im weiteren Sinne werden zu den Nebenag-
gregaten auch hydraulische Pumpen gezählt, bei-
spielsweise zur Getriebeöldruck- und Kraftstoffver-
sorgung. Diese Nebenaggregate werden gemäß der
Erfindung während des dekomprimierenden Betrie-
bes der Verbrennungskraftmaschine durch die im sel-
ben Antriebsstrang vorgesehene, mit der Verbren-
nungskraftmaschine und dem Getriebe fest gekop-
pelte elektrische Maschine versorgt.

[0013] Es müssen keine Nebenaggregate zusätzlich
elektrifiziert werden, so dass nur die elektrische Ma-
schine als elektrischer Hochlast-Verbraucher in Er-
scheinung tritt.

[0014] Ein hybrider Antriebsstrang mit den im An-
spruch 1 angegebenen Merkmalen weist gegenüber
bekannten Antriebssträngen Emissions- und Kraft-
stoffverbrauchsvorteile auf. Diese Vorteile können
durch ein konsequentes Downsizing der Verbren-
nungsmaschine noch vergrößert werden. Ein hybri-
der Antriebsstrang gemäß der Erfindung ermöglicht
ein lokales elektrisches emissionsfreies Fahren. Fer-
ner bringt der Gegenstand der Erfindung einen Fahr-
spaß- und Agilitätsgewinn durch eine Überwindung
der typischen Schwachpunkte eines Verbrennungs-
kraftmaschine unter Verwendung der elektrischen
Maschine mit sich.

[0015] Ein mit einem hybriden Antriebsstrang ge-
mäß der Erfindung versehenes Kraftfahrzeug weist
alle bekannten Fahrfunktionen eines Hybridfahr-
zeugs auf, beispielsweise ein rein elektrisches Fah-
ren, eine Unterstützung der Verbrennungskraftma-
schine durch die elektrische Maschine und einen Be-
trieb der Verbrennungskraftmaschine bei generatori-
schem Betrieb der elektrischen Maschine.
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[0016] Weitere vorteilhafte Eigenschaften der Erfin-
dung ergeben sich aus deren beispielhafter Erläute-
rung anhand der Figur.

Figurenliste

Die Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild zur Erläute-
rung eines hybriden Antriebstranges gemäß der
Erfindung.

Bezugszeichenliste

Die Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild zur Erläuterung
eines hybriden Antriebstranges gemäß der Erfin-
dung. Dieser weist eine Verbrennungskraftmaschine
1, eine mit dieser über ein Zweimassenschwungrad
12 fest gekoppelte elektrische Maschine 2, ein au-
tomatisiertes, lastschaltbares Getriebe 3, ein Diffe-
rential 4, Räder 5 und 6, eine Kurbelwelle 7, eine an
einem Ende der Kurbelwelle 7 befestigte Riemen-
scheibe 8 sowie Nebenaggregate 9, 10 und 14 auf.
Die Nebenaggregate 9 und 10 sind über die Rie-
menscheibe 8 an die Kurbelwelle 7 angeschlossen.

[0018] Weiterhin weist der in der Fig. 1 dargestellte
hybride Antriebsstrang eine Steuereinheit 11 auf, die
in den verschiedenen Betriebszuständen des Kraft-
fahrzeugs erforderliche Steuersignale für die Ver-
brennungskraftmaschine 1, die elektrische Maschine
2 und das Getriebe 3 zur Verfügung stellt. Dazu ge-
hören insbesondere - wie unten noch erläutert wird
- Steuersignale zur Steuerung des variablen Ventil-
triebs der Verbrennungskraftmaschine.

[0019] Die Steuereinheit 11 weist eine Vielzahl von
Informationseingängen 13 auf, über welche ihr stän-
dig Informationen über den momentanen Fahrzeug-
zustand, den Fahrerwunsch, die Aggregatezustän-
de (Verbrennungskraftmaschine, elektrische Maschi-
ne), den aktuellen Batteriezustand, den Zustand der
Bremse und des Getriebes bzw. den aktuellen Gang
sowie den Bedarf der Nebenaggregate zugeführt
werden. Unter Verwendung dieser Informationen er-
zeugt die Steuereinheit 11 die Steuersignale für die
Verbrennungskraftmaschine 1, die elektrische Ma-
schine 2 und das Getriebe 3, die notwendig sind, um
dem momentanen Fahrerwunsch und Versorgungs-
und Sicherheitskriterien gerecht zu werden (z.B. De-
ckung des Bedarfs der Nebenaggregate).

[0020] Beim Vorliegen eines Automatikgetriebes
kann der dort übliche hydrodynamische Wandler ver-
wendet werden; zwingend notwendig ist der Wandler
jedoch nicht, da hierzu bereits Ersatzlösungen exis-
tieren, wie sie beispielsweise in der DE 199 23 316 A1
angegeben sind.

[0021] Ein hybrider Antriebsstrang gemäß der Er-
findung verwendet grundsätzlich bekannte variable
Ventiltrieb-Verstell-Verfahren.

[0022] Der variable Ventiltrieb der Verbrennungs-
kraftmaschine ermöglicht einen dekomprimierenden
und einen komprimierenden Betrieb der Verbren-
nungskraftmaschine. Beispiele für ein Ventiltrieb-
Verstell-Verfahren zum Zwecke der Einleitung und
Durchführung eines dekomprimierenden Betriebes
einer Verbrennungskraftmaschine sind bereits be-
kannt und beispielsweise in der Eingangs genannten
DE 196 32 074 C2 näher beschrieben. Während des
dekomprimierenden Betriebes werden von der Ver-
brennungskraftmaschine geringe Mengen Luft ange-
saugt und komprimiert. Die Ansaug- und Kompres-
sionsmomente sind vergleichsweise gering. Im de-
komprimierenden Betrieb bleiben des weiteren La-
ger- bzw. Reibungskräfte der bewegten Teile (Kurbel-
welle, Nockenwelle, usw.) sowie die Lasten der Ne-
benaggregate als Lasten einer (Durch-) Drehbewe-
gung der Verbrennungskraftmaschine.

[0023] Die Art und Weise des verwendeten Ventil-
trieb-Verstell-Verfahrens ist unerheblich. Es ist nicht
zwingend ein voll-variables Ventiltrieb-Verstell-Ver-
fahren notwendig, bei welchem sowohl die Ventil-
steuerzeiten als auch der Ventilhub frei einstellbar
sind. Es genügt das Vorliegen nur einer Eingriffs-
möglichkeit. Bei der Steuerzeitenverstellung dürfen
bei nicht geändertem Ventilhub nie beide Ventile ei-
nes Zylinders, nämlich das Einlass- und das Auslass-
ventil, geschlossen sein. Bei der Ventilhubsteuerung
werden die Ventilsteuerzeiten nicht geändert und der
Ventilhub so manipuliert, dass nie beide Ventile ei-
nes Zylinders geschlossen sind. Sowohl bei der Steu-
erzeitenverstellung als auch bei der Ventilhubsteue-
rung darf es nie zu einem mechanischen Kontakt zwi-
schen Ventilen und Kolben kommen.

[0024] Der Vorteil eines nockenwellenfreien Ventil-
triebes, beispielsweise eines elektro-hydraulischen
Ventiltriebes, besteht darin, dass im dekomprimieren-
den Betrieb der Verbrennungskraftmaschine die me-
chanische Arbeit für den Antrieb der Nockenwelle und
der Ventile entfällt.

[0025] Durch die Verwendung Mikroprozessor-ge-
steuerter Einspritzanlagen ist es möglich, dass eine
Verbrennungskraftmaschine im dekomprimierenden
Betrieb, keinen Kraftstoff benötigt.

[0026] Das Ventiltrieb-Verstell-Verfahren und die
Kraftstoffregulierung erlauben es, dass die Verbren-
nungskraftmaschine gestoppt und gestartet werden
kann. Bei gestoppter Verbrennungskraftmaschine
tritt kein Kraftstoffverbrauch auf.

[0027] Bei dem optional einzusetzenden Zweimas-
senschwungrad 12 handelt es sich um ein weiches,
dämpfendes Element des Antriebstranges. Dieses
kann zusammen mit der elektrischen Maschine 2 die
entstehenden Momentenänderungen im Antriebs-
strang dämpfen, es birgt jedoch aufgrund seines
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möglichen Verdrehwinkels die Gefahr, Resonanzer-
scheinungen im Antriebsstrang zu erzeugen. Größe-
re Drehzahländerungen, wie sie beim Start der Ver-
brennungskraftmaschine aus dem Stillstand bei be-
reits bewegtem Antriebsstrang vorliegen, entfallen im
Falle einer mit der elektrischen Maschine mitdrehen-
den Verbrennungskraftmaschine. Es stellt sich ein
komfortabler Start der Verbrennungskraftmaschine
ein.

[0028] Nachfolgend werden verschiedene Betriebs-
arten eines Hybridfahrzeugs gemäß der Erfindung
beschrieben.

Beginn der Fahrt / Elektrisches Fahren:

[0029] Die elektrische Maschine 2 wird im motori-
schen Betrieb betrieben und schleppt die Verbren-
nungskraftmaschine 1, die sich im dekomprimieren-
den Betrieb befindet, und die Nebenaggregate 9, 10
und 14 sowie das Fahrzeug an. Je nach Momen-
tenwunsch des Fahrers wird die Verbrennungskraft-
maschine 1 zugeschaltet. Beim Zuschalten der Ver-
brennungskraftmaschine 1 geht der Ventiltrieb in den
komprimierenden Betrieb über. Der Betriebspunkt
der Verbrennungskraftmaschine wird möglichst rasch
eingestellt. Eventuell auftretende Antriebsmoment-
Reaktionen auf das Fahrzeugverhalten werden durch
die elektrische Maschine 2 und dem optionalen Zwei-
massenschwungrad 12 ausgeglichen.

Fahrt / Generieren:

[0030] Während der Fahrt unterstützt die elektrische
Maschine 2 die Verbrennungskraftmaschine 1 in den
Betriebspunktphasen, in denen die Verbrennungs-
kraftmaschine nicht das geforderte Abtriebsmoment
bereitstellen kann. Im generatorischen Betrieb gene-
riert die elektrische Maschine 2 elektrische Energie
zur Bordnetzversorgung und zum Laden des in der
Fig. 1 nicht dargestellten Energiespeichers des Fahr-
zeugs.

Schubphase / Rekuperation:

[0031] Der Verbrennungskraftmaschine 1 wird kein
Kraftstoff mehr zugeteilt. Diese Betriebsart ist auch
unter der Bezeichnung Schubabschaltung bekannt.
Dabei wird der dekomprimierende Betrieb der Ver-
brennungskraftmaschine eingeleitet. Während des
Übergangs in den dekomprimierenden Betrieb regelt
die elektrische Maschine 2 eventuelle Antriebsmo-
menten-Reaktionen auf das Fahrverhalten des Fahr-
zeugs aus. Ist der dekomprimierende Betrieb einge-
leitet, kann die elektrische Maschine 2 die kinetische
Fahrzeugenergie im Sinne einer Rekuperation zu-
rückgewinnen, indem sie im generatorischen Betrieb
arbeitet. Dazu muss ein Gang im Getriebe 3 eingelegt
sein. Sollte keine generatorische Energie im Ener-
giespeicher mehr gespeichert werden können, kann

die Verbrennungskraftmaschine 1 wieder eine höhe-
re mechanische Energie aufnehmen, indem der Ven-
tiltrieb stufenlos in den komprimierenden Betrieb ge-
bracht wird. Dies geschieht derart, dass sich für den
Fahrer eine gewohnte, gleich bleibende Schubkenn-
linie bzw. Schubmomentenverlauf einstellt. Bei sin-
kender Fahrgeschwindigkeit muss aus Komfortgrün-
den in den dekomprimierenden Betrieb stufenlos zu-
rückgegangen werden.

Bremsvorgang / Rekuperation:

[0032] Das Verhalten beim Bremsvorgang ent-
spricht dem Verhalten in der Schubphase, wobei zu-
sätzlich zum Generieren kinetische Fahrzeugener-
gie in Bremsenergie an der Fahrzeugbremsanla-
ge umgesetzt wird. Vorzugsweise kommt eine vom
Bremspedal entkoppelbare, sogenannte regenerati-
ve Bremse, beispielsweise eine elektrohydraulische
Bremse, zum Einsatz. Damit könnte ein Verhältnis
von Bremsleistung der Fahrzeugbremsanlage zu ge-
nerierter Leistung dynamisch zwischen 0% und 100%
eingestellt werden. Dies ermöglicht ein verstärktes
Bremsen mit der elektrischen Maschine 2 und eine
Umwandlung von kinetischer Energie in elektrische
Energie. Das Generieren erfolgt wie es oben im Ab-
schnitt Schubphase / Rekuperation beschrieben wur-
de durch ein Zusammenspiel von elektrischer Ma-
schine 2 und Verbrennungskraftmaschine 1.

Beschleunigen /Boost:

[0033] In dieser Betriebsart befindet sich die Ver-
brennungskraftmaschine 1 bei hoher Last im kompri-
mierenden Betrieb. Die elektrische Maschine 2 unter-
stützt im Boostfall die Verbrennungskraftmaschine 1.
Je nach Beschleunigungswunsch kann sie im gene-
ratorischen Betrieb elektrische Energie zur Bordnetz-
versorgung und zum Laden des Energiespeichers er-
bringen.

Stillstand:

[0034] Beim Fahrzeug-Stillstand in der Ebene treibt
die elektrische Maschine 2 die im dekomprimieren-
den Betrieb befindliche Verbrennungskraftmaschine
1 und die Nebenaggregate 9, 10 und 14 bei Be-
darf an. Folglich sind alle Komfort-, Versorgungs- und
Sicherheitssysteme des Fahrzeugs bedienbar. Das
Getriebe 3 entkoppelt den Antriebsstrang durch seine
Getriebe-Neutralstellung, die der Steuereinheit be-
kannt ist.

[0035] Einem Fahrzeug-Stillstand am Berg mit der
Gefahr des Fahrzeug-Rückwärtsrollens kann im de-
komprimierenden Betrieb der Verbrennungskraftma-
schine 1 durch die elektrische Maschine 2 begegnet
werden, indem sie die Nebenaggregate 9, 10 ver-
sorgt, beispielsweise das Bremssystem. Die Brem-
se muss dazu betätigt sein und informiert die Steu-
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ereinheit. Alternativ dazu kann einem Fahrzeugstill-
stand am Berg auch ohne Bremseingriff dadurch be-
gegnet werden, dass die Verbrennungskraftmaschi-
ne bei eingelegtem Gang im komprimierenden Be-
trieb durch die elektrische Maschine gehalten oder
festgebremst wird. Die elektrische Maschine steht mit
Drehzahl 0 bei hohem mechanischem Haltemoment.
Dabei können die Nebenaggregate 9, 10 und 14 nicht
mehr angetrieben werden (benötigen mechanische
bzw. drehende elektrische Maschine).

Elektrisches Fahren:

[0036] In dieser Betriebsart treibt die elektrische Ma-
schine 2 das Fahrzeug an. Die Verbrennungskraft-
maschine 1 befindet sich im dekomprimierenden Be-
trieb. Die Nebenaggregate 9, 10 und 14 werden von
der elektrischen Maschine 2 angetrieben. Bei länge-
rem elektrischen Fahren empfiehlt es sich, die Ver-
brennungskraftmaschine 1 zu starten, um eine voll-
ständige Entladung des Energiespeichers des Fahr-
zeugs zu vermeiden.

Abstellen des Fahrzeugs:

[0037] Die Verbrennungskraftmaschine 1 befindet
sich im komprimierenden Betrieb. Das Getriebe 3 hat
einen Gang eingelegt. Das Fahrzeug ist bei nicht an-
gezogener Feststellbremse gegen ein Wegrollen ge-
sichert.

Segelbetrieb:

[0038] In dieser Betriebsart rollt das Fahrzeug bei
eingelegtem Gang aus. Die Verbrennungskraftma-
schine 1 befindet sich im dekomprimierenden Be-
trieb. Die elektrische Maschine kompensiert aktiv
die Schleppmomente der Verbrennungskraftmaschi-
ne. Die Nebenaggregate 9, 10 und 14 werden ver-
sorgt. Bei Neutralstellung des Getriebes ist der Se-
gelbetrieb uneingeschränkt möglich. Dabei schleppt
die elektrische Maschine 2 die im dekomprimieren-
den Betrieb befindliche Verbrennungskraftmaschine
1 sowie die Nebenaggregate 9, 10 und 14.

Bezugszeichenliste

1 Verbrennungskraftmaschine

2 elektrische Maschine

3 Getriebe

4 Differential

5 Rad.

6 Rad

7 Kurbelwelle

8 Riemenscheibe

9 Nebenaggregat

10 Nebenaggregat

11 Steuereinheit

12 Zweimassenschwungrad

13 Informationseingänge

14 Nebenaggregat

Patentansprüche

1.    Hybrider Antriebsstrang für ein Kraftfahrzeug,
mit
- einer Verbrennungskraftmaschine (1) mit frei an-
steuerbarer Ventiltrieb-Verstellung,
- einer mit der Verbrennungskraftmaschine (1) fest
gekoppelten elektrischen Maschine (2),
- einem mit der elektrischen Maschine fest gekoppel-
ten automatisierten, lastschaltbaren Getriebe (3),
- mehreren Nebenaggregaten (9,10,14) und
- einer Steuereinheit (11) zur Einleitung und Steue-
rung des dekomprimierenden und des komprimieren-
den Betriebes der Verbrennungskraftmaschine (1),
wobei
- die Steuereinheit (11) die elektrische Maschine (2)
derart ansteuert, dass die Versorgung der Nebenag-
gregate (9,10,14) während des dekomprimierenden
Betriebes der Verbrennungskraftmaschine (1) durch
die elektrische Maschine (2) erfolgt.

2.    Hybrider Antriebsstrang nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit
(11) zur Einleitung und Steuerung des dekompri-
mierenden Betriebes der Verbrennungskraftmaschi-
ne (1) beim Start der Verbrennungskraftmaschine, in
den Schubphasen, bei Bremsvorgängen, beim Fahr-
zeugstillstand, beim rein elektrischen Fahren und/
oder im Segelbetrieb dient.

3.  Hybrider Antriebsstrang nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass er ein dämpfendes,
weiches Element enthält.

4.   Hybrider Antriebsstrang nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das dämpfende, wei-
che Element ein Zweimassenschwungrad (12) ist.

5.    Hybrider Antriebsstrang nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zweimassen-
schwungrad (12) zwischen der Verbrennungskraft-
maschine (1) und der elektrischen Maschine (2) auf
der Kurbelwelle (7) positioniert ist.

6.  Hybrider Antriebsstrang nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass er auf eine zusätzliche Kupplung verzichtet.

7.  Hybrider Antriebsstrang nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (11) eine Vielzahl von Infor-
mationseingängen (13) aufweist.
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8.  Hybrider Antriebsstrang nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Steuereinheit (11)
über die Informationseingänge (13) Informationen
über den Bedarf der Nebenaggregate (9, 10,14) zu-
geführt werden.

9.  Hybrider Antriebsstrang nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Steuereinheit
(11) über die Informationseingänge (13) Informatio-
nen über Fahrzeugzustände zugeführt werden.

10.   Hybrider Antriebsstrang nach einem der An-
sprüche 7-9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steuereinheit (11) über die Informationseingänge
(13) Informationen über Fahrerwünsche zugeführt
werden.

11.   Hybrider Antriebsstrang nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit (11) die Versorgung der
Nebenaggregate (9, 10,14) in Abhängigkeit von den
ihr über die Informationseingänge (13) zugeführten
Informationssignalen steuert.

12.  Hybrider Antriebsstrang nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Steuereinheit (11)
der Batteriezustand als Information zugeführt wird.

13.    Hybrider Antriebsstrang nach Anspruch 11
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Steu-
ereinheit (11) die Aggregatezustände (1, 2) als Infor-
mationen zugeführt werden.

14.   Hybrider Antriebsstrang nach einem der An-
sprüche 11-13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steuereinheit (11) ein Bremseneingriff als Informati-
on zugeführt wird.

15.   Hybrider Antriebsstrang nach einem der An-
sprüche 11-14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinheit (11) die Versorgung der Nebenaggre-
gate unter Verwendung von Informationen über die
Getriebestellung steuert.

16.   Hybrider Antriebsstrang nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zu den Nebenaggregaten eines oder meh-
rere der folgenden Aggregate gehören:
- die Servopumpe für eine Lenkkraftunterstützung,
- der Kompressor einer Klimaanlage,
- eine Wasserpumpe,
- eine Unterdruckpumpe für eine Bremskraftunter-
stützung,
- eine Öldruckversorgungspumpe,
- eine Kraftstoffversorgungspumpe.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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